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RS OGH 1954/5/26 3Ob711/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1954

Norm

AHG §1

AHG §9

EO §368

Rechtssatz

Da die Interessenklage auf Wertersatz geht und nicht eine schuldhafte Handlung voraussetzt, so kann sie auch geltend

gemacht werden, wenn eine Amtshaftung ausgeschlossen ist; auch unterliegt sie nicht den

Zuständigkeitsbeschränkungen des AHG.
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